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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Stuer hat am 30.11.2021 den Beschluss zur Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Westlich der Warschauer Straße“ gefasst. Das Aufstellungsverfahren ver-
folgt die Zielstellung der Errichtung einer gemeinsamen Freiflächen-Photovoltaikanlage mit 
der Nachbargemeinde Altenhof, westlich der Ortslage Altenhof. 

Der Planungsraum liegt innerhalb des europäischen Vogelschutzgebietes DE 2640-401 „Feld-
mark Massow-Wendisch-Priborn-Satow“.   

Pläne, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten ein Gebiet des 
Netzes "Natura 2000" (FFH-Gebiete und EU-Vogelschutzgebiete) erheblich beeinträchtigen 
können, schreibt Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie bzw. den §§ 34 und 36 des Bundesnaturschutz-
gesetzes (BNatSchG) sowie § 15 des Brandenburgischen Ausführungsgesetzes zum Bundesna-
turschutzgesetz (BbgNatSchAG) die Beurteilung der Verträglichkeit dieses Projektes mit den 
festgelegten Erhaltungszielen des betreffenden Gebietes vor.  

Grundsätzlich ist dabei jedoch nicht relevant, ob der Plan oder das Projekt direkt Flächen in-
nerhalb des NATURA-2000-Gebietes in Anspruch nimmt oder von außen auf das Gebiet ein-
wirkt.  

Soll ein Plan aufgestellt werden, bei dem ein NATURA 2000-Gebiet in seinen Erhaltungszielen 
erheblich beeinträchtigt werden könnte, ist eine Beurteilung der Verträglichkeit erforderlich. 

Die Beurteilung dient der Prüfung und Ermittlung, ob ein Projekt oder Plan geeignet ist, einzeln 
oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten und Plänen ein NATURA2000-Gebiet im 
Sinne des § 34 BNatSchG erheblich zu beeinträchtigen.  

Innerhalb der vorliegenden Unterlage ist zu prüfen, ob mit der Umsetzung der Planung die 
Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung auf das EU-Vogelschutzgebiet besteht.  
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1.1 Rechtsgrundlagen der Verträglichkeitsprüfung   

Rechtsgrundlage für die Verträglichkeitsprüfung von Plänen und Projekten sind die    
§§ 34 und 36 des BNatSchG sowie der § 15 des BbgNatSchAG.  

Kommt die Beurteilung zu dem Ergebnis, dass es durch ein Vorhaben voraussichtlich 
zu unvermeidbaren erheblichen Beeinträchtigungen des Natura 2000-Gebietes kom-
men kann, hat das nach § 34 BNatSchG unmittelbare Auswirkungen auf die Entschei-
dung über die Zulässigkeit, soweit nicht die Voraussetzungen einer Ausnahmeprüfung 
vorliegen. Ein Abwägungsspielraum ist hier nicht vorhanden. 

Für die Untersuchung wird die Gliederung des Leitfadens zur FFH-Verträglichkeitsprü-
fung im Bundesfernstraßenbau (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungs-
wesen 2004) verwendet. 

Zur Bewertung der Erheblichkeit von Flächenverlusten und Funktionsverlusten von Le-
bensraumtypen und Habitaten der Arten stehen das BfN-Fachinformationssystem und 
die Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP (Lam-
brecht & Trautner 2007) zur Verfügung. Folgender Verfahrensablauf der Verträglich-
keitsprüfung ergibt sich aus dem § 34 des BNatSchG: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 1:  Verfahrensablauf nach § 34 BNatSchG (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Woh-
nungswesen 2004) 

  

Phase 1 FFH-Voruntersuchung als Vorprüfung oder Screening 
Können Beeinträchtigungen eines NATURA-2000-Gebietes sicher ausgeschlossen werden? 

nein ja 
Keine weiteren Prüfschritte erforderlich 

das Vorhaben ist zulässig 

Phase 2 FFH-Verträglichkeitsprüfung  
Kann als Ergebnis der FFH-Verträglichkeitsprüfung mit Gewissheit ausgeschlossen werden, dass die Er-

haltungsziele eines NATURA 2000-Gebietes beeinträchtigt werden? 

nein ja 
das Vorhaben ist zuläs-

sig 
das Vorhaben ist (zu-

nächst) unzulässig 

Phase 3 FFH-Ausnahmeprüfung  
Sind die erforderlichen Ausnahmetatbestände gegeben, die eine Zulassung ermöglichen?  

Und können die notwendigen Kohärenzmaßnahmen ergriffen werden? 

nein ja 

das Vorhaben ist zuläs-
sig 

das Vorhaben ist unzuläs-
sig 
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2. Beschreibung des Schutzgebietes und seiner Erhaltungsziele  
2.1 Übersicht über das Schutzgebiet  

Der Geltungsbereich des in Rede stehenden Bebauungsplans befindet sich innerhalb des eu-
ropäischen Vogelschutzgebietes DE 2640-401 „Feldmark Massow-Wendisch-Priborn-Satow“.   
Das Vogelschutzgebiet umfasst eine Gesamtfläche von 7.500 ha. Der als Datengrundlage ver-
wendete Standard-Datenbogen des Vogelschutzgebietes beschreibt die allgemeinen Gebiets-
merkmale.  

Demnach befinden sich folgende Lebensraumklassen im Schutzgebiet:  55 % anderes Acker-
land, 20 % feuchtes und mesophiles Grünland, 9 % Nadelwald, 8 % Laubwald, 3 % Binnenge-
wässer (stehend, fließend), 2 % Heide, Gestrüpp, Macchia, Garrigue, Phrygana, 1 % Moore, 
Sümpfe, Uferbewuchs, 1 % Sonstige (einschl. Städte, Dörfer, Straßen, Deponien, Gruben usw.). 

Beschreibung nach dem an die EU übermittelten Standarddatenbögen Deutschlands: 

Unzerschnittene Agrarlandschaft mit wertvollen Heckenstrukturen, einem wiedervernässten 
Seenbecken, integrierten Laub- und Mischwaldaltholzinseln sowie einer geschlossenen 
Grünlandniederung 

 

Prioritäre Vogelarten nach Anhang I Vogelschutzrichtlinie: 
Alcedo atthis, Botaurus stellaris, Branta leucopsis, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Circus 
aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Crex crex, Cygnus cygnus, Dendrocopos me-
dius, Dryocopus martius, Egretta alba, Emberiza hortulana, Falco columbarius, Ficedula parva, 
Grus grus, Haliaeetus albicilla, Lanius collurio, Larus minutus, Lullula arborea, Mergus albellus, 
Milvus migrans, Milvus milvus, Pandion haliaetus, Pernis apivorus, Pluvialis apricaria, Porzana 
porzana, Sterna hirundo, Sylvia nisoria, Tringa glareola 
 
Zugvögel: 
Anas acuta, Anas clypeata, Anas crecca, Anas penelope, Anas platyrhynchos, Anas querque-
dula, Anas strepera, Anser albifrons, Anser anser, Anser fabalis, Aythya ferina, Aythya fuligula,  
Bucephala clangula, Corvus monedula, Coturnix coturnix, Cygnus olor, Emberiza calandra, 
Falco tinnunculus, Fulica atra, Gallinago gallinago, Jynx torquilla, Lanius excubitor, Larus ridi-
bundus, Mergus merganser, Muscicapa striata, Numenius arquata, Oenanthe oenanthe, 
Phoenicurus phoenicurus, Podiceps cristatus, Scolopax rusticola, Streptopelia turtur, Vanellus 
vanellus 

 

 

 

 
  



S e i t e  | 5 

 

vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4                      SPA-Verträglichkeitsuntersuchung DE 2640-401 
Gemeinde Stuer „Westlich der Warschauer Straße“                                                          Stand April 2025 

2.2 Schutzzweck und Erhaltungsziele des Schutzgebietes 

Gemäß § 1 der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 30. 
November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, ergibt sich das Schutzziel 
aus dem Schutz der in der Anlage 1 der Verordnung aufgeführten Vogelarten des jeweiligen 
Gebietes sowie ihrer Lebensräume.  

Als Schutzerfordernisse werden u.a. genannt: 

• Erhaltung und Entwicklung von störungsarmen Wäldern mit angemessenen Alt-
holzanteilen für störungsempfindliche Großvogelarten sowie Höhlenbrüter 

• Sicherung und Entwicklung von unterholz- und baumartenreichen, störungsar-
men Altholzbeständen für Greifvögel, Höhlen- und Waldbrüter 

• Erhaltung großer unzerschnittener und störungsarmer Land- und Wasserflä-
chen für störungsempfindliche Großvogelarten und Wasservögel 

• Erhaltung bzw. Entwicklung von strukturreichen Ackerlandschaften mit einem 
hohen Anteil an naturnahen Ackerbegleitbiotopen (z.B. Wegraine, Sölle, Seg-
gen-Riede, Feldgehölze, Hecken etc.) für Greifvögel, Kraniche, Höhlen-, He-
cken-, Gebüsch- und Bodenbrüter 

• Erhaltung der Grünlandflächen insbesondere durch extensive Nutzung (Mäh-
wiesen und/oder Beweidung); bei Grünlandflächen auf Niedermoor Sicherung 
eines hohen Grundwasserstandes zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung von 
Feuchtgrünland für Wiesenbrüter und Großvogelarten 

• Erhaltung großer unzerschnittener und störungsarmer Offenlandflächen insb. 
für störungsempfindliche Großvogelarten1 

 

Gemäß der Landesverordnung über die Natura 2000-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern 
(Natura 2000-Gebiete-Landesverordnung, Anlage 1) kommen im Vogelschutzgebiet folgende 
zu schützende Vogelarten mit den für die Art jeweilig benötigten Lebensraumelementen vor: 

Tabelle 1:  Übersicht der prioritären Vogelarten einschließlich der zugeordneten Lebensraumansprüche 

Vogelart Lebensraumelemente [siehe Vorbemerkung] 
  

Dohle Corvus monedula - Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit ausreichend gro-
ßen Altbaumgruppen (Angebot an Großhöhlen) als Nisthabitat 

sowie 

- offene Kulturlandschaft als Nahrungshabitat 

  

Eisvogel Alcedo atthis - störungsarme Bodenabbruchkanten von steilen Uferwänden an 
Flüssen und Seen, ersatzweise auch Erdabbaustellen und Wurzel-
teller geworfener Bäume in Gewässernähe (Nisthabitat) 

sowie 

- ufernahe Bereiche fischreicher Stand- und Fließgewässer mit 
ausreichender Sichttiefe und uferbegleitenden Gehölzen (Nah-
rungshabitat mit Ansitzwarten)  

  

 

1 Information zur Gebietscharakterisierung nach Standarddatenbogen 
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Vogelart Lebensraumelemente [siehe Vorbemerkung] 
  

Fischadler Pandion haliaetus möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im 
Hinblick auf Windkraftanlagen) 

- mit fischreichen Gewässern mit ausreichender Sichttiefe 

und 

- mit herausragenden Altbäumen in Wäldern oder Altbäumen an 
Waldrändern sowie anderen exponierten Horstunterlagen (z. B. 
Stromleitungsmasten) und Störungsarmut in der Brutperiode 
(Nisthabitat) 

  

Heidelerche Lullula arborea - lichte Kiefernwälder auf Sandstandorten 

- trockene Randbereiche und Lichtungen (einschließlich Schneisen 
und Kahlschlägen) von Kiefernwäldern mit lückiger und überwie-
gend niedriger Vegetation (insbesondere Zwergstrauchheiden und 
Sandmagerrasen, aber auch trockene Gras- oder Staudenfluren 
oder ähnliche Flächen, Wegränder und Säume im Übergang zwi-
schen Wald und Offenland) 

  

  

Kranich Grus grus - störungsarme nasse Waldbereiche, wasserführende Sölle und 
Senken, Moore, Sümpfe, Verlandungszonen von Gewässern und 
renaturierte Polder 

- angrenzende oder nahe störungsarme landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen (insbesondere Grünland) 
 

  

Mittelspecht Dendrocopos me-
dius 

Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder mit ausreichend hohen Antei-
len an Altbeständen und stehendem Totholz sowie mit Beimi-
schungen älterer grobborkiger Bäume (u. a. Eiche, Erle und Uralt-
buchen) 

  

Neuntöter Lanius collurio - strukturreiche Hecken, Waldmäntel, Strauchgruppen oder dor-
nige Einzelsträucher mit angrenzenden als Nahrungshabitat die-
nenden Grünlandflächen, Gras- oder Staudenfluren oder ähnlichen 
Flächen (ersatzweise Säume) 

- Heide- und Sukzessionsflächen mit Einzelgehölzen oder halboffe-
nem Charakter 

- strukturreiche Verlandungsbereiche von Gewässern mit Gebü-
schen und halboffene Moore 

  

Ortolan Emberiza 
hortulana 

- Alleen, Baumreihen, Baumhecken, Feldgehölze mit älteren Laub-
bäumen (vorzugsweise mit Eichen, aber auch Obstbäumen und 
anderen Laubbäumen), Einzelbäume mit Krautsaumstrukturen 
oder kulissenartige Waldränder mit niedrigwüchsiger schütter-lü-
ckiger Krautschicht (ohne oder mit gering ausgeprägter Strauch-
schicht) als Singwarten und Nahrungshabitat sowie als Nisthabitat 
(nur Krautschicht) 

und 

- angrenzende Bereiche von Ackerflächen (vorzugsweise Getreide) 
auf wasserdurchlässigen Böden als Nist- und Nahrungshabitat 

  

Rohrdommel Botaurus stellaris - breite, störungsarme und weitgehend ungenutzte Verlandungs-
zonen mit Deckung bietender Vegetation (insbesondere Alt-Schilf- 
und/oder typhabestimmte Röhrichte), Mosaikverbund mit einzel-
nen Weidengebüschgruppen (geringer Druck durch Bodenprädato-
ren), 

- in Verbindung mit störungsarmen nahrungsreichen Flachwasser-
bereichen an Seen, Torfstichen, Fischteichen, Flüssen, offenen 
Wassergräben 
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Vogelart Lebensraumelemente [siehe Vorbemerkung] 
  

Rohrweihe Circus aeruginosus möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im 
Hinblick auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen) 

- mit störungsarmen, weitgehend ungenutzten Röhrichten mit 
möglichst hohem Anteil an flach überstauten Wasserröhrichten 
und geringem Druck durch Bodenprädatoren (auch an Kleinge-
wässern) 

und 

- mit ausgedehnten Verlandungszonen oder landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen (insbesondere Grünland) als Nahrungshabitat 

  

Rotmilan Milvus milvus möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im 
Hinblick auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen) 

- mit Laubwäldern und Laub-Nadel-Mischwäldern mit Altbeständen 
und Altbäumen insbesondere im Waldrandbereich sowie einem 
störungsarmen Horstumfeld, ersatzweise auch Feldgehölze und 
Baumreihen (Bruthabitat) 

und 

- mit hohen Grünlandanteilen sowie möglichst hoher Struktur-
dichte (Nahrungshabitat) 

  

Schwarzmilan Milvus migrans möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im 
Hinblick auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen) 

- mit Laubwäldern und Laub-Nadel-Mischwäldern mit Altbeständen 
und Altbäumen insbesondere im Waldrandbereich sowie einem 
störungsarmen Horstumfeld, ersatzweise auch Feldgehölze und 
Baumreihen (Bruthabitat) 

und 

- mit hohen Grünlandanteilen und/oder fischreichen Gewässern 
als Nahrungshabitat 

  

Schwarzspecht Dryocopus martius größere, vorzugsweise zusammenhängende Laub-, Nadel- und 
Mischwälder mit ausreichend hohen Anteilen an Altbeständen und 
Totholz 

  

Sperbergrasmücke Sylvia nisoria Hecken, Gebüsche und Waldränder mit einer bodennahen Schicht 
aus dichten, dornigen Sträuchern und angrenzenden offenen Flä-
chen (vorzugsweise Feucht- und Nassgrünland, Trockenrasen, 
Hochstaudenfluren, Gras- oder Staudenfluren oder ähnliche Flä-
chen) 

  

Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana störungsarme Verlandungsbereiche von Gewässern, lockere 
Schilfröhrichte mit kleinen Wasserflächen, Torfstiche, seggen- und 
binsenreiche Nasswiesen, renaturierte Polder 

  

Wachtelkönig Crex crex Grünland (vorzugsweise Feucht- und Nassgrünland) mit Deckung 
gebender Vegetation, flächige Hochstaudenfluren, Seggenriede 
sowie Gras- oder Staudenfluren oder ähnliche Flächen 

  

Weißstorch Ciconia ciconia möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (im Hinblick auf 
Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen) 

- mit hohen Anteilen an (vorzugsweise frischen bis nassen) Grün-
landflächen sowie Kleingewässern und feuchten Senken (Nah-
rungshabitat), 

sowie 

- Gebäude und Vertikalstrukturen in Siedlungsbereichen (Horst-
standort) 

  

Wespenbussard Pernis apivorus möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im 
Hinblick auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen)   
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Vogelart Lebensraumelemente [siehe Vorbemerkung] 
  

- mit möglichst großflächigen und störungsarmen Waldgebieten 
(vorzugsweise Laub- oder Laub-Nadel-Mischwälder) mit ausrei-
chend hohen Anteilen an Altbeständen als Bruthabitat 

und 

- mit Offenbereichen mit hoher Strukturdichte (insbesondere Tro-
cken- und Magerrasen, Heiden, Feucht- und Nassgrünland, 
Säume, Gras- oder Staudenfluren oder ähnliche Flächen nahe des 
Brutwaldes) 

Wiesenweihe Circus pygargus weiträumige und möglichst unzerschnittene (insbesondere im Hin-
blick auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen) Niede-
rungsbereiche 

- mit hohen Grünlandanteilen (vorzugsweise kurzgrasig), ersatz-
weise grünlandähnliche Flächen, als Nahrungshabitat 

und 

- mit ungestörten hochwüchsigen Offenbereichen mit geringem 
Druck durch Bodenprädatoren als Nisthabitat (z. B. Verlandungs-
bereiche von Gewässern, renaturierte Polder); ersatzweise Acker-
flächen (vorzugsweise mit Gerste, Weizen, Roggen, Triticale), 
Gras- oder Staudenfluren oder ähnliche Flächen 
 

  

Zwergschnäpper Ficedula parva Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder mit ausreichend hohen Antei-
len an Beständen mit stehendem Totholz (Höhlungen als Nist-
platz), mit wenig oder fehlendem Unter- und Zwischenstand sowie 
gering ausgeprägter oder fehlender Strauch- und Krautschicht 
(Hallenwälder) 

  

 

Innerhalb der Beurteilung der NATURA 2000-Verträglichkeit ist nach Froelich & Sporbeck2 
nachzuweisen, dass das Vorhaben keine erheblichen Beeinträchtigungen auf das Natura 2000-
Gebiet verursachen könnte.  

 

 

  

 
2 Gutachten zur Durchführung von FFH-Verträglichkeitsprüfungen in Mecklenburg-Vorpommern, S. 92 
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2.3 Beschreibung der örtlichen Situation des SPA-Gebietes im Bereich des Vorhaben-
standortes  

Der Planungsraum des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „westlich der Warschauer Straße“ 
der Gemeinde Stuer befindet sich innerhalb des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte 
etwa 1.800 m westlich der Ortslage Altenhof, 1.200 m der Ortslage Neu Stuer und rund         
2.800 m nordöstlich der Ortslage Wendisch Priborn.  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans der Gemeinde Stuer umfasst eine Fläche 
von etwa 52,3 ha und erstreckt sich auf Teilflächen der Flurstücke 187, 192, 201, 202, 203 und 
204 sowie auf das Flurstück 184 der Flur 2 in der Gemarkung Neu Stuer.  

Das Relief des anstehenden Geländes ist sehr eben. Es fällt ausgehend vom Hochpunkt des 
Geländes im Norden des Planungsraumes mit Höhen um 96 m NHN bis zu 93 m NHN ab.  

Der Planungsraum umfasst Ackerflächen, die als solches auch weitestgehend intensiv bewirt-
schaftet werden. Die hier vorhandenen Sandböden sind durch ein sehr geringes landwirtschaft-
liches Ertragsvermögen und eine flächengewichtete Ackerzahl von 22 gekennzeichnet. Im Jahr 
2024 wurden die Flächen mit Weizen und Mais bestellt. 

Eine Windschutzpflanzung bildet die Grenze zwischen den Gemeinden Stuer (nördlich) und 
Altenhof (südlich).  

Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich zentral eine ruderale Fläche, der weder aus der 
Topographie noch aus der vegetationskundlichen oder artenschutzrechtlichen Bewertung eine 
hervorgehobene Bedeutung für den Arten- oder Biotopschutz zuzurechnen ist. Nitrophile 
Staudenfluren und einige Holundersträucher kennzeichnen hier den Vegetationsbestand.   Ge-
setzlich geschützte Biotope, Wald oder andere Lebensräume mit einer hervorgehobenen Be-
deutung für den Arten- und Biotopschutz werden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht über-
plant. 

Der Geltungsbereich ist als rotes Gebiet gemäß § 13 DüV festgelegt, in dem durch die land-
wirtschaftliche Nutzung eine erhöhte Nitratbelastung erfasst wurde. Soweit die nach Landes-
recht zuständige Stelle auf Grund der Düngeverordnung eine Genehmigung erteilt oder sons-
tige Anordnung trifft, hat sie dabei besonders zu berücksichtigen, dass die Fruchtbarkeit des 
Bodens, die Gesundheit von Menschen und Tieren sowie der Naturhaushalt, insbesondere die 
Gewässerqualität, nicht gefährdet werden und andere öffentlich-rechtliche Vorschriften nicht 
entgegenstehen. Wer in einem roten Gebiet wirtschaftet, der muss die nach 
§ 13a Abs. 2 DüV und DüLVO M-V geltenden Bestimmungen einhalten. 
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3. Beschreibung der Planung sowie der relevanten Wirkfaktoren 

Festsetzungen zur Art und Maß der baulichen Nutzung 

Zielstellung der Gemeinde Stuer ist es, durch Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes 
“Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ die Errichtung und den Betrieb 
von großflächigen Freiflächen-Photovoltaikanlagen planungsrechtlich zu sichern. 

Aus den vorliegenden vorhabenspezifischen Detailplanungen des Vorhabenträgers ergibt sich 
eine durch Module überstandene Fläche von 331.842 m². Für Trafos und Fahrwege sind weitere 
Versiegelungen im Umfang von etwa 6.908 m² unvermeidbar. Zusammengefasst ergibt sich 
ein grundflächenrelevanter Versiegelungsgrad von rund 62 % 

Entsprechend wurde eine Grundflächenzahl von 0,65 festgesetzt. 

Flächenbilanz 

Geltungsbereich 544.350 m² 
Sonstiges Sondergebiet   540.882 m² 
Verkehrsfläche festgesetzt        3.468 m² 
  
Vorhabenbeschreibung 

Für die geplante PV-Anlage werden linienförmig aneinandergereihte bifaziale Glas-Glas-Mo-
dule verwendet, die auf gerammten Stahl-Unterkonstruktionen gegen Süden platziert werden. 
Die Darstellung der Modulreihen erfolgt innerhalb des Vorhaben- und Erschließungsplanes 
schematisch.  

Die Modultische werden mit einem lichten Modulreihenabstand von etwa 2,4 m von Modul-
kante zu Modulkante platziert.  Der Neigungswinkel in Richtung Süden beträgt 11°. 

Die Modulunterkante wird eine lichte Höhe von 0,80 m nicht unterschreiten. Die Modulober-
kante erreicht eine lichte Höhe von etwa 2,30 m.  

Diese Höhenvorgaben sowie die Verwendung von Glas-Glas-Modulen mit einer Nennleistung 
von etwa 630 Wp sichern der überstandenen Vegetation eine ausreichende Versorgung mit 
Sonnenlicht als Grundlage der Photosynthese und eines gesundes Pflanzenwachstums ab. 

Gleichzeitig sorgt die Neigung der Module dafür, dass Regenwasser abläuft und sich aufgrund 
der Adhäsion des Wassers chaotisch und breitflächig auf dem anstehenden Boden verteilt. An-
fallendes Niederschlagswasser wird so entstehungsnah einer Versickerung zugeführt. 

Durch die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage wird auf einer Fläche von ca. 52 ha eine 
Gesamtleistung von ca. 78 MWp an solarer Strahlungsenergie erzeugt. Dabei werden weit we-
niger als 1 % der Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung durch Rammpfosten und Trafo-Sta-
tionen entzogen.  
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Der Vorhabenträger plant die Verwendung von String-Wechselrichtern inklusive entsprechen-
der Netztransformatoren sowie Mittelspannungsschaltanlagen. Von dem String-Wechselrich-
tern führen die Drehstrom-Hauptkabel mit einer unterirdische Verlegetiefe von ca. 1 m zu den 
geplanten Netztransformator-Stationen [3,5 m x 2,5 m x 2 m (LxBxH)].  

Die Netztransformator-Stationen sind nicht betretbar und daher nicht als Gebäude im bauord-
nungsrechtlichen Sinne einzustufen. Sie werden mit Kran an den jeweiligen Standorten aufge-
stellt. Dazu ist ein bauzeitlicher Ausbau der Transportwege innerhalb des Vorhabenbereiches 
mittels Schotters auf einer Breite von etwa 3,5 Metern erforderlich.  

Der produzierte Strom kann entstehungsnah im geplanten Batteriepark zwischengespeichert 
werden und so markt- und bedarfsgerecht zu den Spitzenverbrauchszeiten an das Stromver-
sorgungsnetz abgegeben werden.  

zeitliche Befristung 

Die technische und wirtschaftliche Lebensdauer der Module und der gesamten Photovoltaik-
Anlage beträgt mindestens 30 Jahre. Nach Ablauf der geplanten Nutzungszeit erfolgt der Rück-
bau der Photovoltaikanlage. Dieser umfasst die Demontage der PV-Module, der Modultische 
und Kabel sowie der Wechselrichter und Trafos und der damit verbundenen Flächenbefesti-
gungen sowie sämtlicher weiterer vorhabenbezogener baulicher Anlagen (z.B. Löschwasserbe-
hälter). Die rückgebauten Materialien einschließlich der Zaunanlage werden fachgerecht wie-
derverwendet, recycelt, verwertet oder fachgerecht entsorgt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1: Schnittdarstellung Modultische 

Landwirtschaft als Folgenutzung 

Der hier geplante Solarpark soll als Zwischennutzung auf einen Zeitraum von maximal 30 Jah-
ren Betriebsdauer begrenzt werden.  
Bei der Festsetzungssystematik wurde im Sinne von § 9 Abs. 2 Nr. 1 BauGB berücksichtigt, dass 
nach der 30-jährigen Nutzungsdauer als sonstiges Sondergebiet eine Folgenutzung als Fläche 
für die Landwirtschaft festgesetzt wird und der Rückbau der Solaranlage erfolgt. Zusätzlich 
werden jeweils fünf Jahre für den Auf- und Abbau der Anlage eingeräumt, so dass demnach 
die baulichen und sonstigen Nutzungen und Anlagen für einen Zeitraum von insgesamt 40 
Jahren zulässig sind.  
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Pflegemanagement nach HzE 

Die Zwischenmodulflächen sowie die von Modulen überschirmten Flächen werden durch Initi-
alansaat mit regionalem und standorttypischem Saatgut begrünt. Eine Bodenbearbeitung und 
die Verwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sind unzulässig. 

Die Mahd der Betriebsflächen des Solarparks erfolgt maximal zweimal jährlich mit Abtransport 
des Mähgutes. Als frühester Mahdtermin ist der 1. Juli eines Jahres angesetzt. Alternativ zur 
Mahd kann eine Schafbeweidung mit einem maximalen Besatz von 1,0 GVE (Großvieheinhei-
ten) erfolgen. Die Beweidung erfolgt ebenfalls frühstens ab dem 1. Juli. 

Gemäß § 9 Abs. 1 BauGB können Festsetzungen im Bebauungsplan aus städtebaulichen Grün-
den erfolgen. In diesem Sinne fehlen für das Pflegemanagement das städtebauliche Erfordernis 
der bodenrechtliche Bezug. Aus diesem Grund erfolgt die für den Vorhabenträger ver-
pflichtende Sicherung der Maßnahmen innerhalb des Durchführungsvertrages. 

Schutz bodenbrütender Vogelarten 
Im Zuge der Entwurfserarbeitung erfolgte auf der Basis der Kartierungsergebnisse und der o.g. 
Studie eine grundlegende Überarbeitung der artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und Mini-
mierungsmaßnahme in Bezug auf die Lebensraumqualität bodenbrütender Vogelarten. 

Auf dieser Grundlage wird innerhalb des Planungsraumes entsprechende Feldlerchenfenster 
sowie Feldlerchenkorridore von jeglicher Bebauung freigehalten. Diese als „B“ festgesetzten 
Flächen zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft werden durch Einsaat 
als Bruthabitate für bodenbrütende Vogelarten entwickelt.  

Die Lage dieser Maßnahmeflächen wurde aufgrund des artspezifischen Meideverhaltens der 
Feldlerche bewusst abseits von Gehölzstrukturen und anderen Vertikalstrukturen (hier: Masten 
an der Bahnstrecke) gewählt.  

Ein entsprechendes Pflegemanagement wurde zur Erfüllung der artspezifischen Anforderun-
gen festgesetzt.  Dieses sieht vor, dass zum einen die Einsaat mit nur halber Ansaatdichte und 
zum anderen die Pflege durch Mahd im Zeitraum von Mitte August bis Ende Februar oder 
extensive Schafbeweidung mit Nachmahd erfolgt. Eine Überbauung dieser Flächen ist unzuläs-
sig. Bei Bedarf ist ein Hochschnitt mit mind. 14 cm Abstand zum Boden Anfang Juni zulässig.  

Bei Mähdurchgängen während der Brutzeit sind durch einen Artexperten vor der Mahd die 
Vegetationsbestände auf das Vorhandensein von Individuen und deren Entwicklungsformen 
sowie auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Brutvögeln zu kontrollieren. 

Im Interesse des Funktionserhalts und der angestrebten Aufwertung des Planungsraumes für 
Offenlandbrüter erfolgt ein Monitoring zur Überprüfung der Wirksamkeit der festgesetzten 
Maßnahmen. Das Monitoring-Konzept sieht eine Überprüfung im zweiten, dritten, fünften und 
siebten Jahr nach Fertigstellung des Solarparks vor. 
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Geplanter zeitlicher Ablauf  
Bei der Bauausführung wird aus Bauzeitensicht auf eine möglichst umweltverträgliche und art-
schutzgerechte Bauabwicklung Wert gelegt und geachtet. Die Bauzeiten sollen möglichst auf 
das Winterhalbjahr beschränkt werden. Es ist mit einer ungefähren Bauzeit von 6 Monaten zu 
rechnen.  
 

Baubedingte Wirkungen sind zeitlich befristet und auf die Dauer der Bau- bzw. Er-
richtungsphase des Vorhabens beschränkt.  

Die damit in Verbindung stehenden Faktoren Störung, Verdrängung und Habitatverlust 
beziehen sich besonders auf das faunistische Arteninventar. Bedingt durch direkten 
oder indirekten Flächenverlust können o. g. Faktoren Beeinträchtigungen verursachen. 
Der direkte Flächenverlust entsteht im unmittelbaren Bereich des Vorhabens durch 
die Überbauung sowie die Umgestaltung bestehender Nutzungsstrukturen. Ein direk-
ter Flächenverlust kann als Beeinträchtigung von Lebensräumen, Brutbiotopen und 
Nahrungsflächen flächenscharf dargestellt werden. 

Anlagebedingte Wirkfaktoren entstehen durch die bloße Existenz der baulichen An-
lagen für den gesamten zeitlichen Bestand des Vorhabens.  

Betriebsbedingte Wirkungen sind vor allem stoffliche Immissionen, Lärm-immissio-
nen und visuelle Störwirkungen, die in Abhängigkeit der Betriebsabläufe sowie der 
technischen Ausstattungsparameter und der damit verbundenen Immissionswirkung 
des Vorhabens zu Auswirkungen auf FFH-Lebensraumtypen oder prioritäre Arten füh-
ren können. In Verbindung mit dem oben beschriebenen Vorhaben ist von folgenden 
Wirkungen auszugehen:  

 

a) Baubedingte Wirkungen: 

Die Errichtung der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage kann unterschiedliche 
Wirkungen auf die Flora und Fauna haben, was im Einzelfall zu erheblichen Beein-
trächtigungen führen könnte.  

Die Faktoren Störung, Verdrängung und Habitatverlust beziehen sich besonders auf 
das faunistische Arteninventar. Bedingt durch direkten Flächenverlust oder einen in-
direkten Flächenverlust können o.g. Faktoren Beeinträchtigungen verursachen. 

Der direkte Flächenverlust entsteht im unmittelbaren Bereich des Projektes durch die 
Schaffung von Baufreiheit und Überbauung sowie die Umgestaltung von Biotopen.  

Durch die vorangegangene landwirtschaftliche Nutzung ist der gewählte Standort als 
Fläche mit überwiegend geringer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz (hin-
sichtlich Naturschutzwert und Biotopverbund) einzuschätzen.  

Gesetzlich geschützte Biotope und Lebensräume nach Anhang 1 der FFH – Richtlinie 
werden vom Vorhabenstandort nicht in Anspruch genommen.  
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Die Artenvielfalt im Geltungsbereich fällt sehr gering aus. Im Bereich der geplanten 
Baugebiete für die Solarmodule befinden sich keine relevanten Biotopstrukturen. Her-
vorhebenswerte wildlebende Arten kommen im Planungsraum ebenfalls nicht vor.  

Baubedingte Wirkungen sind grundsätzlich möglich, beschränken sich jedoch auf die 
Errichtungsphase und sind damit temporär. Im Rahmen der faunistischen Erfassung 
und der Biotopkartierung des Vorhabenstandortes wurde festgestellt, dass der natur-
schutzfachliche Wert der Vorhabenfläche gering ist. 

Es ist während der Bauphase insbesondere mit vermehrtem Maschinenlärm aufgrund 
der Bautätigkeit sowie mit einer erhöhten Anwesenheit von Montagepersonal zu rech-
nen.  

Aufgrund der sogenannten Rammfundamente ist eine nachhaltige Versiegelung des 
Bodens nicht notwendig.  

 

b) Anlagebedingte Wirkungen: 

Nach Abschluss der Bauarbeiten ist die sukzessive Entwicklung einer naturnahen 
Wiese zwischen und unterhalb der Module gemäß der HzE-Maßnahme 8.30 vorgese-
hen.  

Blendwirkungen reduzieren sich aufgrund der modernsten technischen Ausstattung 
der Module. Die Umgebungshelligkeit wird lediglich um 3 % überschritten. Lichtblitze 
wie bei schnell bewegten Strukturen sind durch die nahezu unbewegten Module nicht 
zu erwarten. Aufgrund der Sonnenbewegung sind zudem für stationäre Beobachter 
(brütender Vogel) nur sehr kurze „Blendsituationen“ denkbar.  

Es liegen derzeit keine belastbaren Hinweise auf erhebliche Beeinträchtigungen von 
Tieren durch kurze Lichtreflexe vor. Diese treten zumal auch in der Natur (Gewässer-
oberflächen) regelmäßig auf. Damit sind Auswirkungen auf die Avifauna durch Licht-
reflexe und Blendwirkungen nicht zu erwarten.   

Widerspiegelungen von Habitatelementen, die Vögel zum horizontalen Anflug moti-
vieren, sind durch die Ausrichtung der Module zur Sonne kaum möglich. Studien, die 
die Effekte von Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf Vögel untersuchen, zeigen, dass 
innerhalb der untersuchten Freiflächen-Photovoltaikanlagen keine signifikant gestie-
genen Mortalitätsraten auf Grund von Kollisionen zu verzeichnen sind.  

Solarmodule werden mit einer Antireflexbeschichtung versehen, um die Verluste 
durch Reflexion des Lichtes in der Oberflächengrenzschicht zu reduzieren und damit 
das Licht zur Solarstromerzeugung zu nutzen. Die Spiegelung des Sonnenlichtes wird 
dadurch verringert. Die schwarz oder blau scheinenden Module spiegeln daher die 
gegenüber liegenden Habitatstrukturen nicht, sodass Spiegelungen als Ursache für 
Kollisionen von Vögeln an Modulen nahezu ausgeschlossen werden können.  

Ein erhöhtes Mortalitätsrisiko für Vögel ist somit auszuschließen.   
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c) Betriebsbedingte Wirkungen: 

Mit Umsetzung der Planung finden keine Transporte zur bzw. von der Vorhabenfläche 
mehr statt. Somit entfallen nutzungsbedingte, derzeit zulässige Abgas- und Lärmbe-
lastungen von Transportfahrzeugen gänzlich.  

Es ist demnach grundsätzlich von einer Beruhigung und Entlastung der angrenzenden 
Waldflächen und hochwertigen Biotopen auszugehen. Für den Geltungsbereich des 
vorliegenden Bebauungsplans sind keine wesentlichen betriebsbedingten Immissi-
onswirkungen vorhersehbar, die auch nur ansatzweise zu immissionsschutzrechtlichen 
Auswirkungen im Sinne von Überschreitungen gesetzlich vorgeschriebener Immissi-
onsgrenzwerte führen könnten.  

Negative Randeinflüsse wie z.B. Lärm, stoffliche Immissionen, Störungen oder Eutro-
phierung gehen vom Vorhaben selbst (unmittelbar) nicht aus.  

 

Zusammenfassende Bewertung der Wirkfaktoren 

Unter Berücksichtigung der bereits beschriebenen Wirkfaktoren aufgrund der Nut-
zung der Fläche ist festzuhalten, dass sich vorhabenbedingte Wirkungen nicht ablei-
ten lassen, die über das bisher vorhandene Maß hinausgehen.  

Es ist gegenteilig zu erwarten, dass sich vorhandene Störreize mit Umsetzung der Pla-
nung nachhaltig reduzieren werden. Transporte finden nach Abschluss der Bauphase 
der Photovoltaikanlage nicht mehr statt. Insofern lassen sich keine vorhabenbeding-
ten Wirkungen ableiten, die sich negativ auf das Schutzgebiet auswirken können. 
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4. Prognose möglicher Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Schutzge-
bietes durch das Vorhaben  

Ein wesentliches Ziel der Natura 2000-Gebiete ist es, neben dem unmittelbaren gebietsunab-
hängigen Artenschutz ein kohärentes europäisches ökologisches Netz besonderer Schutzge-
biete zu erhalten, zu errichten und zu entwickeln.  

In das Netz sind die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung nach der FFH-Richtlinie als 
auch die Vogelschutzgebiete nach der VogelSchRL integriert. Für diese Gebiete sind allgemeine 
Erhaltungsziele definiert.  

Innerhalb dieser Untersuchung sind folgende Erhaltungsziele entscheidend:  

„Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands eines natürlichen Lebens-
raumtyps von gemeinschaftlichem Interesse, einer in Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG oder in 
Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 2009/147/EG aufgeführten Art, die für ein Natura 
2000-Gebiet festgelegt sind.“3 

Demnach sind Vorhaben unzulässig, die zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura 2000-
Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen 
führen können.  

Im Rahmen dieser Beurteilung wird geprüft, ob das Vorhaben überhaupt geeignet ist, das Vo-
gelschutzgebiet erheblich zu beeinträchtigen.  

Zu berücksichtigen sind die in der Tabelle im Punkt 2.2 aufgeführten europäischen Brutvogel-
arten sowie Rast- und Zugvogelarten. 

Gutachterlich wird dazu eingeschätzt: 

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden die Möglichkeit der Betroffenheit der in der Tabelle 
aufgeführten Vogelarten sowie deren Lebensräume geprüft.  

Die Entwicklungsmaßnahmen und -ziele zum Erhalt der europäischen Vogelarten sowie deren 
Lebensräume werden durch das Vorhaben unter Berücksichtigung der zu erwartenden Wirk-
faktoren nicht erheblich beeinträchtigt.  

Eine erhebliche Beeinträchtigung liegt insbesondere vor, wenn günstige Erhaltungszustände 
des Natura 2000-Gebietes nicht mehr beständig sind, Funktionen des Gebietes gestört werden 
oder Artenbestände abnehmen. 

Lebensräume von wassergebundenen Vogelarten werden von der Planung nicht berührt. Es 
lässt sich damit bereits eine Verschlechterung der Erhaltungszustände aquatischer Vogelarten 
ausschließen.  

 

 

3  § 7 Abs. 1 BNatSchG  
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Durch die bereits vorhandene intensive landwirtschaftliche Nutzung mit Beregnungseinrich-
tungen hat der Planungsraum keine Bedeutung für die in Tabelle 1 aufgeführten Vogelarten. 
Zu berücksichtigen ist insbesondere, dass dem Planungsraum im Ergebnis der vorliegenden 
faunistischen Kartierungen keinerlei Bedeutung für Rast- und Zugvögel zuzuordnen ist. 

Durch die gutachterlichen Prüfungen konnten negative Auswirkungen auf potenziell vorkom-
mende Arten innerhalb des Untersuchungsraums nicht festgestellt werden. Veränderungen der 
Erhaltungszustände dieser Vogelarten lassen sich nicht ableiten. Im Rahmen des Aufstellungs-
verfahrens des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wurde eine faunistische Erfassung des 
Geltungsbereiches und dessen 100 m weiten Umfelds durchgeführt. Hierbei wurde gutachter-
lich festgestellt, dass das geplante sonstige Sondergebiet eine untergeordnete Bedeutung als 
Lebensraum für die Avifauna aufweist. 

Ungeachtet dessen wurden folgende Maßnahmen in das gemeindliche Planungskonzept inte-
griert: 

• Zeitliche Beschränkung des Starts der bauvorbereitenden und direkten Baumaßnahmen 
hinsichtlich der Avifauna auf die brutfreie Periode (Ende Juli bis Februar) zur Vermei-
dung von Störungen.  

• Alternativ Bauzeit für einzelne Bauabschnitte ohne Brutvogelaktivitäten unter bestimm-
ten Voraussetzungen (Kontrolle unmittelbar vor Baustart) auch innerhalb der Brutperi-
ode, sofern die Baumaßnahmen (Beunruhigung) dort ohne Unterbrechung erfolgen.  

• Erhalt von Gehölzbiotopen 

• Herstellen von Feldlerchenfenstern bzw. Brutkorridoren unter Berücksichtigung der ar-
tenspezifischen Anforderungen an das Madhregime 

• Zwischen den Stützen unterhalb der Modultische und auch zwischen den Modulreihen 
wird sich eine naturnahe Mähwiese entwickeln. Die Mahd dieser Flächen sind unter 
Berücksichtigung avifaunistischer Anforderungen und den speziellen Anforderungen 
von Offenlandbrütern nicht im Zeitraum März bis Mitte Juli eines Jahres zulässig.  

Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig. Es hat eine einschürige Mahd 
zu erfolgen. Das Mahdgut ist abzutransportieren. 

Aufgrund der beschriebenen anlage- und betriebsbedingten Wirkungen und der geplanten 
Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Wirkungen auf die Avifauna bestehen aus 
gutachtlicher Sicht keine Anhaltspunkte dafür, dass Beeinträchtigungen auf das Natura 2000-
Gebiet vorhabenbedingt hervorgerufen werden könnten.  

Den Schutz- und Erhaltungszielen des Vogelschutzgebietes (Schutz der aufgeführten Vogelar-
ten des Gebietes sowie den Erhaltungszielen) wird mit der Realisierung der Planung weder 
widersprochen, noch lassen sich erhebliche Beeinträchtigungen ableiten. 

Insgesamt wird deutlich, dass die begründete Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung 
des Vogelschutzgebietes DE 2640-401 „Feldmark Massow – Wendisch Priborn-Satow“ durch 
das Vorhaben nicht besteht.  
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Es ist weder ursächlich für das Fortbestehen derzeit ungünstiger Erhaltungszustände, noch be-
einflusst es den Erhaltungszustand der in Tabelle aufgelisteten Vogelarten. Negative Auswir-
kungen auf die Erhaltungsziele gehen vom Vorhaben nicht aus. 

In Bezug auf die projektrelevanten Wirkfaktoren lassen sich keine erheblichen negativen Be-
einträchtigungen auf das SPA-Gebiet ableiten, die auf das geplante Vorhaben zurückgeführt 
werden könnten. 

positive Effekte durch Realkompensationsmaßnahmen 

Mit der Umsetzung von Realkompensationsmaßnahmen innerhalb sowie im näheren Umfeld 
des Vogelschutzgebietes sind positive Effekte auf die Schutz- und Erhaltungsziele des in Rede 
stehenden Vogelschutzgebietes erreichbar.  

a) Kompensationsmindernde Maßnahmen 

Die Zwischenmodulflächen sowie die von Modulen überschirmten Flächen werden der Selbst-
begrünung überlassen. Es wird nach der Fertigstellung des Solarparks keine Bodenbearbeitung 
und keine Verwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln stattfinden. Frühster Mahdter-
min ist der 15. Juli eines Jahres. Die Durchführung der Mahd erfolgt höchstens zweimal jährlich 
mit Abtransport des Mähgutes. Anstelle der Mahd kann auch eine Schafbeweidung vorgesehen 
werden mit einem Besatz von max. 1,0 GVE, nicht vor dem 15. Juli des betreffenden Jahres. 

b) Einschürige Mähwiese 

Innerhalb der Gemarkung Jaebetz, Flur 1 soll ein etwa 210.079 m² großer Bewirtschaftungs-
komplex aus intensiv genutzten Ackerflächen nördlich der Dosse, eingefasst durch zwei Wald-
gebiete (östlich und westlich) in Dauergrünland als einschürige Mähwiese entwickelt werden. 

Die Ackerflächen werden derzeit durch ein System aus offenen Gräben mit entsprechenden 
Bauwerken zur Regulierung des Wasserstandes durchzogen, die den Grundwasserflurabstand 
für die landwirtschaftliche Nutzung ausreichend groß halten. Mit der Aufgabe der Intensivland-
wirtschaft müssen die anmoorigen Böden nicht mehr zwingend entwässert werden, so dass 
verbleibende Torfböden keinen weiteren Degradationserscheinungen ausgesetzt werden. Koh-
lenstoff-Freisetzungen können so auf ein Minimum reduziert werden. Durch die geplante Aus-
gleichsmaßnahme entstünde ein natürlicher CO2-Speicher für bis zu 4.600 Tonnen Kohlenstoff 
(langfristig CO2-Sequestrierung). Jegliche Arbeiten und Maßnahmen auf der Fläche wie Dün-
gung, Einsatz von PSM, Einsaaten, Umbruch, Bodenbearbeitung, Melioration u.ä. sind ausge-
schlossen. Berichtspflichtige Fließgewässer, wie die südlich verlaufende Dosse als berichts-
pflichtiges Gewässer I. Ordnung werden damit dauerhaft durch geringere Nährstofffrachten 
entlastet. 

Durch die geplante Nutzung als einschürige Mähwiese werden insbesondere Offenlandbrut-
vögel aber auch Nahrung suchende Großvogelarten wie der Weißstorch ideale Nahrungsbe-
dingen vorfinden. Das gesamte Areal wird sich als Rückzugsraum für Insekten, Kleinsäuger, 
Amphibien und Reptilien entwickeln. Die Lebensraumbedingungen für Nahrung suchende 
Greifvögel wird sich um ein Vielfaches verbessern.  
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c) Anlage von Feldlerchen-Niststätten 

Im Zuge der Entwurfserarbeitung erfolgte auf der Basis der Kartierungsergebnisse eine grund-
legende Überarbeitung der artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahme in Bezug auf die Lebensraumqualität bodenbrütender Vogelarten. 

Auf dieser Grundlage werden innerhalb des Planungsraumes entsprechende Feldlerchenfens-
ter sowie Feldlerchenkorridore von jeglicher Bebauung freigehalten.  Diese als „B“ festgesetz-
ten Flächen zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft werden durch 
Einsaat als Bruthabitate für bodenbrütende Vogelarten entwickelt. Die Lage dieser Maßnah-
meflächen wurde aufgrund des artspezifischen Meideverhaltens der Feldlerche bewusst abseits 
von Gehölzstrukturen und anderen Vertikalstrukturen (hier: Gehölze nördlich und südlich) ge-
wählt.  

Ein entsprechendes Pflegemanagement wurde zur Erfüllung der artspezifischen Anforderun-
gen festgesetzt.  Dieses sieht vor, dass zum einen die Einsaat mit nur halber Ansaatdichte und 
zum anderen die Pflege durch Mahd im Zeitraum von Mitte August bis Ende Februar oder 
extensive Schafbeweidung mit Nachmahd erfolgt. Eine Überbauung dieser Flächen ist unzuläs-
sig. Bei Bedarf ist ein Hochschnitt mit mind. 14 cm Abstand zum Boden Anfang Juni zulässig.  

 

5. Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit anderen Vorhaben  

Im Einflussbereich des Vorhabens sind keine weiteren Vorhaben bekannt, die einzeln oder im 
Zusammenwirken mit dem o. g. Vorhaben geeignet sind, erhebliche nachteilige Auswirkungen 
auf das Vogelschutzgebiet DE 2640-401 „Feldmark Massow – Wendisch Priborn-Satow“  zu 
erzeugen.  

 

6. Zusammenfassung der Ergebnisse  

Insgesamt besteht weder durch das Vorhaben noch durch ein kumulatives Zusammenwirken 
mit anderen Plänen und Projekten die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung des Vo-
gelschutzgebietes und seiner maßgeblichen Bestandteile. 

Eine weitergehende Prüfung ist nicht erforderlich. 

Die Planung ist verträglich in Bezug auf das Vogelschutzgebiet DE 2640-401 „Feldmark 
Massow – Wendisch Priborn-Satow“. 
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